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Wissenschaftlichen Bildung der Adspiranten, theil« den Grab ihrer
technisch«« Fertigkeit in der Musik ermitteln. Die wissenschaftliche

Prüfung wird in eine schriftliche und mündliche zerfallen. --
Was die schriftliche Prüfung anbelangt, so wird den jungen Leu«

ten eine Geschichte, ein Gleichniß und dergleichen langsam und
deutlich vorgetragen, dann mit ihnen wiederholt und endlich von
ihnen, wo möglich mit beigefügter Anwendung, schriftlich wieder

gegeben Außerdem haben die Examinanden ihren LebenSlauf,
doch nur in Kürze, aufzuzeichnen. Die mühdliche Prüfung wird
in der Religion, im Lesen und Besprechen des Gelesenen, in der

deutschen Sprache und im Rechnen abgehalten- — Nach der

Beendigung der wissenschaftlichen Prüfung werden die Examinanden
noch im Gesang, Klavier- und Violinspielen geprüft. — Jeder
Lehrer prüft nach Anordnung des Direktors in einem oder in einigen

der erwähnten Gegenstände. — Hierauf wird in einer Lch-
rerkonferenz die Qualifikation der Geprüften erwogen. Die oben

angegebenen Vorschriften dienen bei der Entscheidung hinsichtlich
der Ausnahme zur Norm. Ist die Auswahl getroffen, so erhallen
alle Geprüften von dem Direktor ihren Bescheid, nämlich entweder
die Zusicherung der Aufnahme mit Bestimmung des Eintritts-
termines, oder Angabe der Gründe ihrer Nichtaufnahme mit
den nöthigen Winken in Betreff ihrer weitern Vorbereitung, oder

auch mit dem Rathe, einen andern Beruf zu wählen. -- Wer bei

drei Prüfungen nicht aufnahmfähig befunden worden ist, darf sich

nicht mehr melden. UebrigenS ist der Taufschein nur bei der ersten

Meldung beizubringen.

Ordonnanz des Königs der Franzosen, die
Einrichtung der Primarmädchen schulen
bereffend *).

Titel I
Vom Primarunterrichte in den Mädchenschule» und von

dessen Gegenstände.

Art. i. Der Primarunterrichl in den Mädchenschulen ist
ein elementarer, oder ein höherer.

Der Elementarprmiarunterrtcht begreif nothwendig den
moralischen und religiösen Unterricht, das Lesen, Schreiben, dip
AnfangSgründe des Rechnens, die AnsangSgründe der französische»
Sprache Gesang, Nadelarbeiten und die AnsangSgründe des
Linearzeichnens.

») Auf den nämlichen Gegenstand bezogen sich die Ordonnanzen
vom 29. Fevr. 1816 z. April 1820, 31. Okt 1821, 8 April
182», 25 April >828, 6. Z-n. u. 1». Febr. 1830, 16, Juli u-
8. Nov. 1833, 56. Febr. t835. — Gegenwärtige Ordonnant
soll die Verfügungen der frühern Ordonnanzen zusammen'
ordnen, und sie durch Abänderung der betreffenden Punkte mit
den Bestimmungen des Gesetzes über den Prtmarunterrichl
vom 28- guni 1333 in Uebereinstimmung bringen.
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Der Mere Primarunterricht begreift noch überdies «eitere
Belehrungen im Rechnen und im Französischen, und besonders
in der Geschichte und Geographie von Frankreich.

Art. 2, In den Schulen beider Grade kann auf das Gutachten

des Lokal- und des BeztrkSkomitc der Primarunlerricht mit
Ermächtigung des Rektor« der Akademie die Erweiterungen
erhalten welche nach den Bedürfnissen und Hülfsmitteln der
Gemeinden zweckmäßig sind.

Art 3. Die Artikel 2 u. Z- des Gesetzes vom 28. Juni 1833
sind auf die Prtmarmädchenschulcn anwendbar.

Titel II-
Von den Privatprimarschulen.

Art. 4. Um das Recht zu haben, etne Primarmädchenschule
tu balte» muß man erlangt haben:

ein Fäbigkeilszeugniß, auß r in dem im Art. 13. gegenwÄ»
tmer Ordonnanz vorgesehenen Falle;

I>) eine Autorisation für einen bestimmten Ort.
§- I Von den FàbrgkeitSzeugnisse».

Art. Z, ES gibt iwei Arten von FähigkeitSzeuanissen, di«
einen für den elemencarcn, die andern für den höhern Primat-
Unterricht. - Dies- Zeugnisse werden ertheilt nach Prüfungen,
welche vor einer Kommission bestanden worden, die unser Minister
des öffentlichen Unterrichts ernennt, in Gemäßheil eines vom
königlichen Rathe bestimmten Programme».

Art. 6. Keine Kandidatin wird vor die Prüfungskommission
zugelassen, wenn sie nicht wenigstens 20 Jahr« all ist. «je ist
gehalten vorzulegen: 1) ihren Geburtsschein; ist sie verheiratber.
den Schein über die Schließung ihrer Ehe; ist sie Wittwe, den
Sterbeschein ihres ManneS; 2) ein Zeugniß für ihren guten,sittlichen Wandel, das auf Bezeugung dreier GemeinderathSalieder
der Maire der Gemeinde oder von jeder der Gemeinden ertheilt,
wo sie seit drei Jahren gewohnt hat.

Zu Paris wird das Zeugniß auf Bezeugung dreier Notabeln
Von dem Maire des GemeindebezirkcS oder jedes der Gemcinde-
beztrke ertheilt, wo die Kandidatin seil drei Jahren gewohnt hat.

§. 2. Von der Autorisation.
Art. 7. Die zur Haltung einer Primarmädchenschule nöthig«

Autorisation wird vom Rektor der Akademie ertheilt. - Diese
Autorisation wird, außer in dem durch Art. 13 vorgesehenen
Falle, ertheilt werden nach dem Gutachten des Lokal- und des Be»
ttrkskomite, auf Vorlegung eines Scheines, der den guten Wandel

d» Kandidatin bezeugt seil der Zeit, wo sie ihr Fähigkeit^
Zeugniß erhalten hat.

A r l. 8. Die Autorisation zum Halten einer Primärschule gibt
nur das Recht, auswärtige Zöglinge aufzunehmen; zum Halte«
eines Pensionats wird etne besondere Autorisation erfordert.

Titel III.
Von den öffentlichen Primärschulen.

Art. v. Keine Schule kann den Titel „Gemei n déprima»
ich u le" annehmen, als wenn der Lehrerin eine schickliche Wohnung

und Besoldung gesichert ist, sei «S durch Stiftungen, Scheu«
rungen oder Vermächtnisse zu Gunsten öffentlicher Anstalten, oder
ourch gehörig bestäliate GcincinderatbSbeschlüsse.

Air. lv. Wenn der G-meinderalh eine hinreichende stete Be-
loldung festsetzt, so kann das monatliche Schulgeld zum Vortheil
ver Gemeinde eingenommen werden, als Ersatz für dl« Opfer, die
sie sich auflegt.
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Unentgeltlich werden tn die öffentliche Schule die Zöglinge
aufgenommen- welche der Gemcindcralh außer Stand erklärt hat,
irgend ein Schulgeld zu bezahlen-

Art- ll. Die Verfügungen des Art h. und der folgenden
gegenwärtiger Ordonnanz in Beziehung auf das FähiakeilSzeuq-
Nip und die Autorisation sind uns die öffentlichen Primärschulen
anwendbar- Jedoch muß in Hinsicht auf diele Letzteren der Rektor

außer den im Art. ü gemeldete» Schriften sich eine Abschrift
des GcmeinderathSbeschlusscS vorlegen lassen, der die Besoldung
der Lehrerin fetzsetzt.

Art- 12. An den Orten, wo besondere Gemeindcschulen für
beide Geschlechter besiehe», ist es keinem Lehrer erlaubt, Mädchen,
und keiner Lehrerin, Knaben aufzunehmen.

Titel IV.
Von den Primarmädchenschulen unter der Leitung

religiöser Rongrcgarioncn O

Art. 13. Die Lehrerinnen, die z» einer religiösen Kongregation

geboren, deren regelmäßig guraeveißen« Statuten die
Verpflichtung enthalten- sich ver Kindereruel'ung zu widmen,
können »uch vom Rektor cine Autonmiion zum Halten einer
Elementarprimarschule erhalten nach Vorzci-.ung ihrer Oiedienz-
bnne und nach der von der Oberin gemachten klnzcige der
Gemeinde, wohin die Schwestern berufen worden-

Arc- II- Die Autorisation zum Halten einer höheren
Primärschule kann nicht ertheilt werden, ohne daß die Kan'idaun
c>n FähigkeilSzeugaiß vom höheren Grade vorlegt, das sie nach
den dli^ch gegenwärtige Ordonnanz vorgeschriebenen Formen und
Bedingungen erhalten hat.

Titel V.
Von den dem Primaruntcrrichte vorgesetzten Behörden.

Art. 15. Die kraft dcS Gesetzes vom 28. Juni 1L11 und der
Ordonnanz vom L.Nov, desselben ZabreS eingesetzten Lokal- und
Bczirkslomite'S üben über die Primarmädchenschulen die Befugnisse

au.i, die in dem Art. 21. Z. i., 2., Z.,, si. u. 5.; Art. i. bis 5.,
und Art. 2.1 ^ 1 bis L. des genannten Gesetzes angegeben sind.

Art lü. Die Komite'S lasicn die Primarmädchenschulen
besuchen durch Abgeviduete aus ihrer Mitte, oder durch Damen als
Aufseberinnen.

Art. 17. Wenn die Aufseherinnen berufen werden, dem
Lokal- oder dem Bezirkskomite Berichte über die Schulen zu machen,
die sie bekuchr haben, so wohnen sie mit berathender Stimme den
Sitzungen bei.

«rr >L.' In jedem Devartement soll eine PrimarunterrichkS-
kommission b-siehen mit der Prüfung der Personen beaufrraal,
welche FädiakcitSzeugnisse verlangen. Die Prüfungen finden
öffentlich Starr. Aufseherinnen können auch zu den genannten Rom-
Missionen gcbören. Dicse Kommissionen ertheilen Taualichkeirs-
schciiie, nach welchen der Rektor der Akademie daS KähigkeitS»
zeuguiß auSfertigr unter Autorisation des Ministers.

Vorübergehende Verfügungen.
Art 19 Die Gemeinde- und Privat Priniarlehrerinnen, die

vermöge regelmäßig erlangter Autorisation ietzc Schulen halten,
können dies ferner thun, ohne einer neuen Ermächtigung z»
bedürfen nur müssen sie zwischen jetzt und dem nächste» l. Scvlbr.
ihren Willen des-all- erklären

Paris, am 21. Junt i61ü. (Unterschrifreu
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